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Richtiges Verhalten bei Sach- und Personenschäden 

Bei Verkehrsunfällen erste Maßnahme ist die Unfallstelle Absichern (Warnblinkanlage 

einschalten, Warnweste anlegen und Warndreieck aufstellen)! 

➤ Erste Hilfe leisten/Rettungsdienste bzw. Polizei rufen (die Polizei sollte immer dann 

gerufen werden, wenn Personen verletzt wurden oder ein hoher Sachschaden 

entstanden ist, bei Verdacht auf Straftaten Unfallflucht, Missbrauch von Alkohol oder 

Drogen, oder einer unklaren Sachlage sollte immer die Polizei hinzugezogen werden). 

➤ Sind die Unfallbeteiligten ansprechbar, so fragen Sie diese nach Schmerzen und 

Verletzungen. 

➤ Notieren Sie sich amtliche Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge, Namen, 

Anschriften und Versicherungsgesellschaften, der Unfallbeteiligten, sind diese nicht 

bekannt, lassen Sie sich die Information nachliefern. 

➤ Fotografieren Sie den Unfallort und die beteiligten Fahrzeuge. 

➤ Machen Sie neben Übersichtsfotos auch Detailfotos von den entstandenen Schäden. 

➤ Achten Sie auch auf Bremsspuren und Flüssigkeitsaustritte. 

➤ Fertigen Sie eine Unfallskizze und einen Unfallbericht an (Muster auf Seite 2) . 

Bei klarer Schuldfrage bei der Polizei Angaben zu Unfall, Fahrzeug und Person 

machen, jedoch kein Schuldanerkenntnis abgeben. Bei Zweifel über den Unfallhergang 

nur Angaben zu Person und Fahrzeug machen, alles Weitere einem Fachanwalt 

überlassen.   

Beim Personenschaden Ruhe bewahren, Schaden begrenzen und dokumentieren. 
Geschädigte sind grundsätzlich nachweispflichtig und müssen den Nachweis der 
Verletzungen sowie die Ursächlichkeit des Unfalls erbringen. Von daher ist es wichtig, 
dass der Unfall von Anfang an richtig dokumentiert ist.  
 
Wenn nach einem Unfall Schmerzen oder andere körperliche Symptome auftreten, ist 
es ratsam sich noch am selben Tag in ärztliche Behandlung zu begeben. Verlangen Sie 
von den behandelnden Ärzten aussagekräftige Befundberichte, lassen Sie sich 
Röntgenbilder, CT- oder/und MRT-Bilder geben, oder auf CD brennen, und bewahren 
Sie die Unterlagen gut auf. Über die gesundheitlichen Beschwerden ist es auch ratsam 
eine sogenannte „Beschwerdeliste“ zu führen (weitere Infos auf unserer Internetseite 
von Unfall-Opfer-Bayern e.V. - Informationen „Vorbereitung auf ein medizinisches 
Gutachten“).  
 
Bei einem medizinischen Dauerschaden ist es wichtig, dass Sie sich von Fachanwälten 
für Medizin,- und Personenschadensrecht vertreten lassen.  



Unfallbericht  
Kein Schuldanerkenntnis, sondern eine Wiedergabe des 
Unfallherganges zur schnelleren Schadensregulierung Von beiden Fahrzeuglenkern auszufül len  

1. Tag des Unfalles 

 

 

Uhrzeit  

      

2. Ort (Straße, Haus-Nr. bzw. Kilometerstein) 

      

3. Verletzte? 

 nein   ja  1 
 

4.  Andere Sachschäden als 

     an den Fahrzeugen A u. B 

 nein   ja   
 

5. Zeugen (Name, Anschrift, Telefon – Insassen unterschreiben) 

      

  
 
6. Versicherungsnehmer (Name und Anschrift) 

      

      

      

 

 6. Versicherungsnehmer (Name und Anschrift) 

      

      

      

 
Telefon (privat/dienstlich)       
Besteht Berechtigung zum Vorsteuerabzug? 

 nein   ja   

7. Fahrzeug 
Marke, Typ        

Amtl. Kennzeichen        

8. Versicherer / Name der Gesellschaft 

      

      

Vers. - Nr.         

Nr. der Grünen Karte         
(Für Ausländer) 

„Attestation“  
oder grüne Karte 

gültig bis       

Besteht eine Vollkasko-Versicherung? 
 nein   ja   

 

9. Fahrzeuglenker 
Name         

Vorname       

Adresse        

Führerschein-Nr.        

Klasse              ausgestellt durch        

      

gültig ab2               bis2       
 

 
 

 

  
 
 

 

Telefon (privat/dienstlich)       
Besteht Berechtigung zum Vorsteuerabzug? 

 nein   ja   

7. Fahrzeug 
Marke, Typ        

Amtl. Kennzeichen        

8. Versicherer / Name der Gesellschaft 

      

      

Vers. - Nr.         

Nr. der Grünen Karte         

(Für Ausländer) 

„Attestation“  
oder grüne Karte 

gültig bis       

Besteht eine Vollkasko-Versicherung? 
 nein   ja   

 

9. Fahrzeuglenker 
Name         

Vorname       

Adresse        

Führerschein-Nr.        

Klasse              ausgestellt durch        

      

gültig ab2               bis2       
 

10. Bezeichnen sie durch 

einen Pfeil den Punkt des 
Zusammenstoßes

 

   10. Bezeichnen sie durch 

einen Pfeil den Punkt des 
Zusammenstoßes 

 
11. Sichtbare Schäden 
      

      

      

   11. Sichtbare Schäden 
      

      

      

14. Bemerkungen 
      

      

   14. Bemerkungen 
      

      

 
1 Name und Anschrift angeben 
2 Für Fahrer von Omnibussen, Taxis usw. 

12. Bitte Zutreffendes ankreuzen 
  1 Fahrzeug war abgestellt  1 

  2 fuhr an  2 

  3 hielt an 3 

  4 
fuhr aus Parkplatz, Grundstück 

oder Feldweg aus 
4 

  5 
bog in Parkplatz, Grundstück oder 

Feldweg ein 
5 

  6 bog in Kreisverkehr ein  6 

  7 fuhr im Kreisverkehr 7 

  8 fuhr auf  8 

  9 
fuhr in gleicher Richtung aber in 

einer anderen Spur 9 

  10 wechselte die Spur  10 

  11 überholte 11 

  12 bog rechts ab 12 

  13 bog links ab 13 

  14 fuhr rückwärts 14 

  15 fuhr in die Gegenfahrbahn 15 

  16 kam von rechts 16 

  17 beachtete Vorfahrtszeichen nicht 17 

 

Anzahl der  
angekreuzten Felder ➔ 

 13. Unfallskizze  

 
Bezeichnen Sie:          2. Richtung der Fahrzeuge A und B        4. Verkehrszeichen 
1. Straßenführung 3. Ihre Position im Moment des          5. Straßennamen 

    Zusammenstoßes  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


